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4 DIE MANDANTEN  I INFORMATION  

      

Themen dieser Ausgabe  

   

 
Â Finanzverwaltung äußert sich zur neuen Rechtslage 

für Kleinunternehmer 

Â Freiberufliche Tätigkeit einer Ärzte-Partnerschaft 

Â Kein Werbungskostenabzug für Umzug zur  

Begründung eines häuslichen Arbeitszimmers 

 
Â Bekanntgabe eines Steuerbescheids bei nicht 

täglicher Postzustellung  

Â Verwendung unterschiedlicher Sterbetafeln für 

Männer und Frauen 

 

   

    

Ausgabe  Nr. 4/2025 (Juli /August ) 
 

   

Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 

zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 27.5.2025. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer  

Finanzverwaltung äußert sich zur neuen 
Rechtslage für Kleinunternehmer  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem aktuellen 

Schreiben zur geänderten Rechtslage bei der Umsatzsteuer 

für Kleinunternehmer ab 1.1.2025 Stellung genommen. Das 

Schreiben gilt für Umsätze, die nach dem 31.12.2024 er-

bracht werden. 

Hintergrund : Kleinunternehmer, die bestimmte Umsatzgren-

zen nicht überschreiten, brauchen keine Umsatzsteuer ab-

zuführen. Sie sind dann auch nicht zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt. Der Gesetzgeber hat ab dem Jahr 2025 neue Um-

satzgrenzen eingeführt und behandelt die Umsätze eines 

Kleinunternehmers nunmehr als umsatzsteuerfrei. Ab 2025 

darf der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 

nicht höher als 25.000 ú gewesen sein und im laufenden Ka-

lenderjahr 100.000 ú nicht überschreiten. Ein Unternehmer, 

der die Umsatzgrenzen nicht überschreitet, kann auf die 

Kleinunternehmerregelung verzichten; er muss dann Um-

satzsteuer in Rechnung stellen und an das Finanzamt ab-

führen und ist im Gegenzug vorsteuerabzugsberechtigt. An 




